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Datenschutzrechtliche Informationen nach Artikel 13, 14 und 21 der 
Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO-EU) 

 
Vorwort 
 
Die folgenden Informationen erläutern Art, Um-
fang und Zweck der Erhebung und Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten sowie Ihrer 

diesbezüglichen Rechte im Zusammenhang mit 
Ihrem Antrag auf Elterngeld.  

 
1. Verantwortlich für die Datenverarbeitung 
 
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten ist:  
 
 

Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises 
Referat 50 / Elterngeldstelle 
Insel Silberau 1 
56130 Bad Ems 
Elterngeld@rhein-lahn.rlp.de 

 
 
2. Datenschutzbeauftragte(r) 
 
Bei Fragen zum Datenschutz oder dieser Daten-
schutzerklärung erreichen Sie unsere Daten-
schutzbeauftragte / unseren Datenschutzbeauf-
tragten wie folgt:  
 
 

Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises -
Behördlicher Datenschutzbeauftragter 
Insel Silberau 1  
56129 Bad Ems 
datenschutzbeauftragter@rhein-lahn.rlp.de 

 
3. Verarbeitungszweck und Rechtsgrundlage 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden zur Be-
arbeitung Ihres Antrags auf Leistungen nach 
dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
(BEEG) erhoben und verarbeitet. Dies beinhaltet 
auch die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten bei der Durchführung von Erstattungsan-
sprüchen anderer Sozialleistungsträger oder 
 

anderer Stellen sowie der Bekämpfung von  
Leistungsmissbrauch. Rechtsgrundlage der Ver-
arbeitung ist Artikel 6 Absatz 2 der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) i.V.m. § 35 Erstes 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) und den §§ 67 ff. 
Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), sowie 
dem BEEG. 

4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern 
 
Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten 
sind:  
o die Bundeskasse zur Vornahme von Zahlun-

gen auf das von Ihnen angegebene Empfän-
gerkonto 

o die zuständige Krankenkasse (Krankenkas-
senmitteilung),  

o das zuständige Finanzamt (Progressionsbe-
scheinigung),  

o Ihr Arbeitgeber (Arbeitszeit- und Arbeitsent-
geltbestätigungen)  

o die für Sie zuständige Meldebehörde (Wohn-
sitzermittlung), 
soweit erforderlich. 

 
Auskünfte und Unterlagen, die die Verwaltung im 
Zusammenhang mit dem Verfahren nach dem 
BEEG über Sie erhalten hat, werden darüber 
hinaus an andere Sozialleistungsträger übermit-
telt, soweit dies für die gesetzliche Aufgabener-
füllung der betroffenen Leistungsträger erforder-
lich ist (§ 69 Abs.1 SGB X).  
 

5. Speicherdauer 
 
Ihre Daten werden grundsätzlich nicht länger 
gespeichert, als sie für die jeweiligen Verarbei-
tungszwecke benötigt werden. Eine darüber hin-
ausgehende Speicherung erfolgt ausschließlich 
zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen. 

Diese können sich zum Beispiel aus der Bundes- 
oder Landeshaushaltsordnung, der Abgabenord-
nung oder dem Handelsgesetzbuch ergeben und 
bis zu zehn Jahre betragen. 
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6. Datenverarbeitung durch Dienstleister 
 
Zur Verarbeitung Ihrer Daten setzen wir ein EDV-
Fachverfahren des folgenden Dienstleisters ein: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
7. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Land außerhalb der EU (Drittland) 
 
Eine Übermittlung an ein Land außerhalb der EU 
(Drittland) erfolgt nicht.  
 
Soweit ein grenzüberschreitendes Sozialleis-
tungsverhältnis innerhalb der Europäischen Uni-

on / Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft / 
Schweiz vorliegt, ist jedoch eine Übermittlung an 
die jeweiligen Kontaktstellen des Landes zur 
Abstimmung vorgeschrieben. 

 
8. Betroffenenrechte gegenüber der/dem Verantwortlichen 
 
a) Recht auf Auskunft 
Sie haben das Recht, von der/dem Verantwortli-
chen eine Bestätigung zu verlangen, ob perso-
nenbezogene Daten, die Sie betreffen, verarbei-
tet werden. Liegt eine solche Verarbeitung vor, 
können Sie Auskunft über alle verarbeiteten Da-
ten verlangen. 
 

b) Recht auf Berichtigung/Vervollständigung 
Wenn Sie uns aufzeigen, dass die bei der El-
terngeldstelle  verarbeiteten personenbezogenen 
Daten unrichtig oder unvollständig erfasst sind, 
berichtigen oder vervollständigen wir diese nach 
Bekanntwerden unverzüglich. 
 

c) Recht auf Löschung 
Wenn Sie uns aufzeigen, dass personenbezoge-
ne Daten zu Unrecht verarbeitet wurden, veran-
lassen wir unverzüglich die Löschung der be-
troffenen Daten. Genauso werden Daten ge-
löscht, die zur Aufgabenerledigung nicht mehr 
benötigt werden. Bitte beachten Sie hierzu die. 
Ausführungen zur Speicherdauer (Nummer 7). 
 

d) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie 
eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten verlangen. Dies kommt 
z. B. dann in Betracht, wenn die Elterngeldstelle 

die Daten nicht mehr länger benötigt, Sie diese 
jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen 
und eine Löschung der Daten Ihre schutzwürdi-
gen Interessen beeinträchtigen würde. 
 

e) Recht auf Widerspruch gegen die Verarbei-
tung 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus 
Ihrer besonderen Situation ergeben, Wider-
spruch gegen die Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten einzulegen. Im Falle eines 
Widerspruchs werden wir Ihre personenbezoge-
nen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, 
wir können zwingende schutzwürdige Gründe für 
die Verarbeitung dieser Daten nachweisen, die 
Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwie-
gen. Wir dürfen Ihre personenbezogenen Daten 
auch dann trotz Ihres Widerspruchs weiter verar-
beiten, wenn dies der Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
dient. 
 
Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass Sie 
nur dann Elterngeld erhalten oder behalten kön-
nen, wenn Ihre personenbezogenen Daten ge-
nutzt und weitergeleitet werden dürfen. 

 
9. Beschwerderecht 
 
Ihnen steht ein Beschwerderecht bei einer da-
tenschutzrechtlichen Aufsichtsbehörde zu. Die 
für die Bearbeitung Ihres Antrags zuständige 
Aufsichtsbehörde ist: 
 

Landesbeauftragter für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz 
Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz 
Tel.: (06131) 208-2449, Fax: (06131) 208-2497 
Webseite: http://www.datenschutz.rlp.de/  
E-Mail: poststelle@datenschutz.rlp.de 

 
 


